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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

 

1. GELTUNGSBEREICH 

1.1. Für alle Verkäufe von Produkten, die von Mecc Alte Generatoren GmbH (im Folgenden der „Verkäufer“) 
hergestellt und/oder an einen Kunden (im Folgenden der „Käufer“) verkauft werden, gelten ausschlie-
ßlich diese Geschäftsbedingungen (im Folgenden die „Bedingungen“). 

1.2. Die Bedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Kaufvertrages (im Folgenden der „Vertrag“) 
über die Lieferung von vom Verkäufer hergestellten und/oder vertriebenen Produkten (im Folgenden 
zusammenfassend die „Produkte“ bzw. einzeln das „Produkt“). Alle technischen und/oder produk-
tionsbezogenen Angaben und Spezifikationen zu den Produkten auf der Website www.meccalte.com 
und/oder in der Bestellbestätigung des Verkäufers sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Vertrages. 
Die Bedingungen gelten für alle Lieferungen von Standardprodukten sowie alle Produkte, die nach 
Entwürfen oder spezifischen Vorgaben oder Anfragen des Käufers hergestellt werden. 

1.3. Außer wenn zwischen Verkäufer und Käufer (im Folgenden gemeinsam die „Parteien“) anders verein-
bart, gilt die Unterzeichnung eines Vertrages durch den Käufer als Annahme dieser Bedingungen sowie 
als ausdrücklicher und bedingungsloser Ausschluss etwaiger Allgemeiner Einkaufsbedingungen des 
Käufers, die dementsprechend nicht anwendbar sind, auch wenn in der an den Verkäufer übermittelten 
Bestellung oder in der vom Verkäufer übermittelten Bestellbestätigung ausdrücklich darauf verwiesen 
wird. 

1.4. Die Website www.meccalte.com und/oder die Kataloge des Verkäufers gelten nicht als Verkaufsange-
bot, und der Verkäufer hat das Recht, nach eigenem Ermessen jederzeit und unangekündigt die vor-
stehend genannten Spezifikationen zu ändern oder die Herstellung von Produkten einzustellen, wenn 
dies aus technischen, wirtschaftlichen oder geschäftlichen Gründen erforderlich ist. 

1.5. Mit Abschluss eines Vertrages mit dem Verkäufer bestätigt der Käufer ausdrücklich, dass er alle gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen anerkennt und beachtet, und verpflichtet sich insbesondere, die 
Produkte in Übereinstimmung mit allen jeweils geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften des be-
treffenden Rechtssystems sowie gemäß allen Bestimmungen und Anweisungen zu verwenden und/oder 
zu verkaufen, die der Verkäufer in diesen Bedingungen, in den technischen Spezifikationen und in allen 
sonst vom Verkäufer bereitgestellten zusätzlichen Dokumenten darlegt. 

 

2. BESTELLUNGEN 

2.1. Der Käufer muss eine schriftliche Bestellung für die Produkte platzieren (die „Bestellung“). Der 
Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer übermittelte Bestellungen innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach 
Eingang nach seinem eigenen Ermessen anzunehmen oder abzulehnen, und während dieses Zeitraums 
gilt die Bestellung für den Käufer als verbindlich und unwiderruflich. 

2.2. Jede Bestellung gilt als angenommen, wenn der Verkäufer entweder: 

(   )   die Annahme schriftlich mitteilt; oder, auch ohne diese schriftliche Annahme 

(   )   mit der Lieferung der in der Bestellung genannten Produkte beginnt. In diesem Fall wird der 
Verkäufer den Käufer umgehend zum Beginn der Lieferung informieren. 

2.3. Bezüglich jeder Bestellung gilt eine von der Bestellung abweichende Annahme bzw. Bestätigung der-
selben als stillschweigend vom Käufer akzeptiert, wenn der Käufer nicht innerhalb von 8 (acht) Tagen 
nach der Bestätigung durch den Verkäufer schriftlich widerspricht. 

2.4. Im Falle der Annahme der Bestellung oder eines neuen Angebots gemäß vorstehenden Ziffern 2.2. und 
2.3. gilt der Vertrag als endgültig geschlossen, unterzeichnet und für die Parteien bindend. 

2.5. Der Verkäufer stellt die für die üblichen Verkaufsgeschäfte erforderlichen Standarddokumente aus, 
nämlich Rechnung und Packliste. Alle zusätzlichen Dokumente müssen vom Käufer bei Übermittlung 
der Bestellung angefordert werden, da sie als Teil des Angebots des Verkäufers zu berücksichtigen 
sind. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Ausstellung von nach der Lieferung der Produkte 
angeforderten Dokumenten zu verweigern, wenn diese nicht bereits bei der Bestellung verlangt wurden. 

 

3. PREISE 

3.1. Die Preise der Produkte (im Folgenden zusammenfassend die „Preise“ bzw. einzeln der „Preis“) ver-
stehen sich ohne Steuern, Zölle und sonstige Gebühren oder Abgaben, wie etwa die Mehrwertsteuer, 
die möglicherweise im Land des Verkäufers und/oder Käufers erhoben werden können. 

3.2. Die Preise sind die in der Bestellbestätigung genannten Preise oder, falls darin kein Preis genannt ist, 
die auf der Website des Verkäufers www.meccalte.com und/oder in der zum Zeitpunkt der 
Bestellbestätigung gültigen öffentlichen Preisliste des Verkäufers genannten Preise. 

http://www.meccalte.com/
http://www.meccalte.com/
http://www.meccalte.com/


Standard conditions of sales   

3 
 

3.3. Die Preise und ihre Berechnungsmethoden sind fix und unveränderlich. Jede vom Käufer nach 
Bestellbestätigung des Verkäufers vorgeschlagene Preisänderung ist nur verbindlich, wenn sie vom 
Verkäufer ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Bestätigt der Verkäufer die vorgeschlagene Preisänder-
ung nicht, berechtigt dies den Käufer nicht zur Stornierung der Bestellung. 

3.4. Mit Ausnahme der in vorstehender Ziffer 3.3 dargelegten Bestimmungen wird ausdrücklich bestätigt und 
vereinbart, dass der Verkäufer berechtigt ist, die Preise aufgrund außergewöhnlicher Umstände zu än-
dern, wie unter anderem bei Anstiegen von Rohstoff- und Arbeitskosten, die mehr als 2 % (zwei Prozent) 
des in der Bestellbestätigung angegebenen Preises betragen, wobei der Käufer das Recht hat, Bestel-
lungen von Standardprodukten innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Eingang der Preisänderungsmitteilung 
des Verkäufers durch schriftliche Benachrichtigung an den Verkäufer zu stornieren. 

3.5. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer den Verkäufer über den Weiterverkauf der Produkte an 
Dritte und die entsprechenden Geschäftsbedingungen zu informieren und anzugeben, ob sich der 
Weiterverkauf auf Produkte bezieht, die entweder (i) in ein Aggregat eingebaut wurden oder (ii) getrennt 
von anderen Komponenten verkauft werden. 

 

4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

4.1. Die Zahlungsbedingungen sind in der Bestellbestätigung des Verkäufers dargelegt. 

4.2. Die Zahlung gilt als erfolgt, sobald die Bank des Verkäufers den Eingang der entsprechenden Gelder 
bestätigt. 

4.3. Beachtet der Käufer die in der Bestellbestätigung des Verkäufers dargelegten Zahlungsbedingungen 
nicht, zahlt der Käufer auf den fälligen Betrag ab dem Datum der Fälligkeit bis zum Datum der tatsächli-
chen Zahlung Zinsen in Höhe des von der Bank des Verkäufers bei Kontoüberziehung berechneten 
Zinssatzes und hat der Verkäufer das sofortige Recht, den Vertrag zu beendigen und alle weiteren 
Produktlieferungen einzustellen. 

4.4. Die Zahlung für Produkte kann nicht aufgeschoben oder ausgesetzt werden, wenn die Geräte, mit denen 
die Produkte verbunden werden sollen, nicht verfügbar sind, auch wenn diese Nichtverfügbarkeit nicht 
vom Käufer verschuldet ist. Ferner kann die Zahlung für Produkte nicht aufgeschoben oder ausgesetzt 
werden, wenn die Produkte aufgrund eines Versäumnisses des Käufers nicht abgeholt oder getestet 
wurden. 

4.5. Der Käufer ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertrages fälligen Beträge in voller Höhe ohne Aufrech-
nung, Gegenforderungen, Abzüge oder Einbehalte zu zahlen (mit Ausnahme von gesetzlich 
vorgeschriebenen Abzügen oder Einbehalten). Der Verkäufer kann jederzeit ohne Einschränkung der 
ihm möglicherweise sonst zustehenden Rechte oder Rechtsbehelfe jeden ihm vom Käufer geschuldeten 
Betrag mit jedem vom Verkäufer an den Käufer zahlbaren Betrag verrechnen. 

 

5. LIEFERUNG 

5.1. Sofern in der Bestellbestätigung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung der Produkte „FCA“ (frei 
Frachtführer) gemäß Definition in den ICC INCOTERMS 2020 (in jeweils aktueller Fassung) ab Werk 
des Verkäufers oder einem anderen, vom Verkäufer benannten Ort. Alle Kosten und/oder Gefahren im 
Zusammenhang mit dem Transport der Produkte trägt allein der Käufer. 

5.2. Alle Gefahren im Zusammenhang mit den Produkten gehen am Ort und zum Zeitpunkt der Lieferung 
auf den Käufer über. 

5.3. Die in der Bestellbestätigung genannten Lieferbedingungen sind nur vertragswesentlich, wenn schriftlich 
zwischen den Parteien vereinbart. Eine Verzögerung und/oder Unterbrechung der Lieferung der 
Produkte gilt nicht als Vertragsverletzung durch den Verkäufer und berechtigt den Käufer nicht zur Storn-
ierung der Bestellung oder Geltendmachung direkter oder indirekter Entschädigungsansprüche, und 
dem Käufer entsteht kein Anspruch auf Kostenerstattung oder zusätzliche Gebühren. Der Käufer hat 
das Recht, die Bestellung durch eine schriftliche Benachrichtigung zu stornieren, in der er dem Verkäufer 
eine letzte Lieferfrist von mindestens 45 (fünfundvierzig) Werktagen ab dem in der Bestellbestätigung 
des Verkäufers genannten Lieferdatum setzt. 

5.4. Bei Lieferverzögerungen aufgrund von Ursachen, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Verkäuf-
ers liegen (etwa bei höherer Gewalt – wie in nachstehender Ziffer 10 definiert – oder bei Verzögerungen, 
die durch Subunternehmer bei der Herstellung von Produktkomponenten verursacht werden), ist der 
Verkäufer berechtigt, nach eigenem Ermessen entweder die Lieferung um einen der Dauer der Ursache 
entsprechenden Zeitraum zu verschieben oder den Vertrag zu beendigen. 

5.5. Der Verkäufer ist berechtigt, die Produkte in Teillieferungen zu liefern, auch wenn nicht ausdrücklich in 
der Bestellbestätigung vereinbart. Eine Verzögerung oder ein Mangel bei einer solchen Teillieferung 
berechtigt den Käufer nicht zur Stornierung anderer Teillieferungen. 

5.6. Der Käufer ist verpflichtet, die Produkte gemäß den Anweisungen zu lagern, die der Verkäufer in seiner 
technischen Dokumentation oder bei einer für den Käufer durchgeführten, technischen Beratung geg-
eben hat. Der Verkäufer haftet nicht für Verluste oder Schäden, wenn der Käufer nicht die gegebenen 
Lagerungsanweisungen beachtet. 

 

6. Prüfungen 
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6.1. Vom Käufer verlangte spezifische Tests, die im Betrieb und/oder durch Vertreter des Käufers 
durchzuführen sind, müssen in der Bestellbestätigung spezifiziert sein und gehen stets zu Lasten des 
Käufers. Kosten für zusätzliche Tests und/oder Installationen der Produkte, die nicht durch ein 
Versäumnis des Verkäufers verursacht wurden, sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. 

 

7. EIGENTUMSVORBEHALT 

 

7.1. Unbeschadet der Bestimmung aus Ziffer 5.2. behält sich der Verkäufer das Eigentum an sämtlich 
gelieferten Produkten vor. Dies gilt auch für Ersatzteile, Verschleißteile, Zubehörteile sowie sonstige im 
Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung gelieferten Teilen (nachfolgend gemeinsam „Produkte“). 
 
 

7.2. Der Verkäufer ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte im ordentlichen Ges-
chäftsgang weiter zu veräußern. Bereits jetzt tritt der Käufer alle Forderungen aus dem Weiterverkauf 
der Produkte in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich etwaiger Nebenforderungen) an den 
Verläufer ab. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung hiermit an.  
 
Das Eigentum an den Produkten geht erst auf den Käufer über, wenn sämtliche Forderungen des 
Verkäufers aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer, einschließlich Nebenforderungen 
(insbesondere Zinsen und Kosten), vollständig beglichen sind.  
 
Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt, solange er 
seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß nachkommt und kein Fall 
des Zahlungsverzugs oder der Insolvenz vorliegt. In diesen Fällen ist der Verkäufer berechtigt, die 
Abtretung offenzulegen und die Forderungen selbst einzuziehen.  
 

7.3. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf Produkte, die im Rahmen von Garantie-, Gewähr-
leistungs-, Service-, Wartungs- oder Reparaturleistungen geliefert werden, unabhängig davon, ob diese 
entgeltlich oder unentgeltlich bereitgestellt werden. 
 
Eine Verarbeitung oder Verbindung der Produkte erfolgt stets für den Verkäufer als Hersteller im Sinne 
von § 950 BGB, ohne diesen zu verpflichten. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen 
verbunden oder vermischt, erwirbt der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 
 

7.4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers, ist der Verkäufer berechtigt, die 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte zurückzunehmen. In der Rücknahme liegt kein Rücktritt 
vom Vertrag, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt. 
 
Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte pfleglich zu behandeln, 
angemessen zu versichern, gesondert zu lagern und als Eigentum des Verkäufers kenntlich zu 
machen. 

 

8. Gewährleistungsansprüche  

8.1. Nach sorgfältiger Prüfung der technischen Daten und Spezifikationen auf der Website www.mec-
calte.com und/oder in der Bestellbestätigung des Verkäufers bestätigt der Käufer, dass die Produkte für 
die vom Käufer beabsichtigte Verwendung geeignet sind und keine Mängel aufweisen, die ihren Wert 
wesentlich mindern könnten. 

8.2. Vorbehaltlich einer abweichenden schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien über die Dauer der 
Gewährleistungszeit für die Produkte garantiert der Verkäufer für einen Zeitraum von 24 (vierundzwan-
zig) Monaten ab der Lieferung gemäß vorstehender Ziffer 5., dass: 

(   )   die Produkte frei von Materialmängeln und Verarbeitungsfehlern sind; 

(   )   die Produkte den technischen Daten und Spezifikationen auf der Website www.meccalte.com 
und/oder in der Bestellbestätigung des Verkäufers entsprechen; 

(   )   die Produkte keine Leistungsabweichungen von mehr als +/-10 % (zehn Prozent) aufweisen, was 
als übliche Toleranz gilt. 

8.3. Mit der Platzierung einer Bestellung erkennt der Käufer an, dass die Produkte den in den EU-Ländern 
geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften entsprechen. 

8.4. Während der in Ziffer 8.2. angegebenen Gewährleistungszeit und vorbehaltlich der pünktlichen 
Zahlung des Preises durch den Käufer ersetzt bzw. repariert der Verkäufer kostenlos jedes Produkt, 
das sich gemäß Ziffer 8.2. als mangelhaft erweist, trägt jedoch nicht die Transportkosten. 

http://www.meccalte.com/
http://www.meccalte.com/
http://www.meccalte.com/
http://www.meccalte.com/
http://www.meccalte.com/
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8.5. Die in dieser Ziffer 8. dargelegte Gewährleistung gilt nicht, wenn die Produkte nicht spezifikationskon-
form (lack of compliance) sind oder die Mängel zurückzuführen sind auf eine nicht ordnungsgemäße 
Installation bzw. Montage, auf unübliche Nutzungsbedingungen oder Nutzungsarten, die nicht den vom 
Verkäufer auf der Website www.meccalte.com oder an anderer Stelle angegebenen und für das Produkt 
vorgesehenen Nutzungsarten entsprechen, auf fehlerhafte Wartung, auf unsachgemäße Aufbewahrung 
oder Lagerung, auf normalen Verschleiß, auf unwahre oder unvollständige Angaben des Käufers, auf 
vom Käufer vorgenommene oder verlangte Änderungen der Produkte oder allgemein auf jegliche vom 
Käufer oder Dritten am Produkt vorgenommene Handlungen. 

8.6. Die einzige vom Verkäufer geleistete Gewährleistung ist der in dieser Ziffer 8. vereinbarte Gewähr-
leistungszeitraum,  jegliche andere Gewährleistungen für Mängel, Fehler, Qualitäts- oder Betrieb-
smängel ersetzt. Dementsprechend haftet der Verkäufer in keinem Fall für direkte oder indirekte 
Schäden und/oder entgangene Gewinne, die dem Käufer möglicherweise durch mangelhafte Produkte 
entstehen, wie etwa durch Stornierung von Aufträgen seiner Kunden, Vertragsstrafen wegen Lieferver-
zugs oder Verluste oder Entschädigungen jedweder Art. 

 

9. REKLAMATION 

9.1. Der Käufer ist verpflichtet, die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung unverzüglich und mit der gebotenen 
Sorgfalt zu prüfen. 

9.2. Um die in Ziffer 8. vereinbarte Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können, ist der Käufer zur 
Wahrung seine Gewährleistungsansprüche verpflichtet, den Verkäufer umgehend nach der Lieferung 
schriftlich zu benachrichtigen, dass die Produkte bei Lieferung mangelhaft oder nicht mit den tech-
nischen Daten und Spezifikationen konform sind. 

9.3. Ist der Mangel oder die Nichtkonformität bei der Lieferung nicht erkennbar, ist der Käufer verpflichtet, 
den Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen nach dem Datum, an dem der Mangel oder die Nichtkon-
formität festgestellt wurde oder bei ordnungsgemäßer sorgfältiger Prüfung hätte festgestellt werden 
müssen, zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung des Käufers hat schriftlich zu erfolgen und eine voll-
ständige Beschreibung der Mängel bzw. Fehler sowie Angaben zur Lieferung (insbesondere Datum und 
Bestellnummer, Lieferdatum, Rechnungsdatum und -nummer, Losnummer) zu enthalten. 

9.4. Wenn der Käufer innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab dem Datum der Lieferung keine mangelhaften 
oder nichtkonformen Produkte reklamiert, gelten die gelieferten Produkte als endgültig und abschließend 
vom Käufer abgenommen. 

9.5. In keinem Fall haftet der Verkäufer nach Ablauf von (i) 24 (vierundzwanzig) Monaten oder (ii) einer 
anderen, schriftlich zwischen den Parteien vereinbarten Frist ab Lieferung für Fehler, Mängel oder Nicht-
konformität der Produkte, und der Käufer ist nicht berechtigt, nach Ablauf dieser Frist jeglichen Schad-
enersatz zu fordern. 

9.6. Der Käufer ist verpflichtet, mangelhafte Produkte auf eigene Kosten getrennt zu lagern und dem 
Verkäufer zu gestatten, diese Produkte zu jeder angemessenen Zeit zu inspizieren. Auf schriftliche Auf-
forderung des Verkäufers hat der Käufer die mangelhaften Produkte auf eigene Kosten an den Verkäufer 
zurückzusenden. 

9.7. Jegliche Reklamationen bzw. Ansprüche des Käufers gemäß dieser Ziffer berechtigen den Käufer nicht 
zur Stornierung einer Bestellung oder zur Aussetzung der Zahlung des Preises. 

 

10. HÖHERE GEWALT 

10.1. Der Verkäufer haftet für keinen Lieferverzug, keine Vertragsverletzung und/oder keine direkten oder 
indirekten Schäden, die dem Käufer und/oder einem Dritten durch höhere Gewalt oder andere, nicht 
vom Verkäufer zu vertretende Ereignisse oder Situationen entstehen. 

10.2. „Höhere Gewalt“ bezeichnet Ereignisse, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle einer Partei liegen 
und aufgrund ihrer Art nicht vorhersehbar oder, falls vorhersehbar, unvermeidbar sind, wie unter an-
derem Streiks, Aussperrungen oder anderer Arbeitskämpfe (gleich, ob mit Beteiligung der eigenen 
Belegschaft oder der eines Dritten), Ausfall der Energieversorgung, Naturgewalten, Krieg, Terrorismus, 
Aufruhr, Bürgerunruhen, Maßnahmen ziviler oder militärischer Behörden, nationale oder internationale 
Katastrophen, bewaffnete Konflikte, vorsätzliche Beschädigungen, Ausfall von Anlagen oder Maschi-
nen, nukleare, chemische oder biologische Verseuchung, Überschallknalle, Explosionen, Einsturz von 
Gebäuden, Brände, Überschwemmungen, Stürme, Erdbeben, Verluste auf See, Epidemien oder ähnli-
che Ereignisse, Naturkatastrophen oder extreme Witterungsbedingungen oder Versäumnisse von 
Lieferanten oder Unterauftragnehmern. 

 

11. GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHKEIT 

11.1. Alle Daten, Muster, Aufzeichnungen, technischen und gewerblichen Bezeichnungen, Modelle, Infor-
mationen, Know-how, Handelsmarken und Logos sowie alle sonstigen Informationen, die der Verkäufer 
dem Käufer offenlegt oder breitstellt, bleiben das alleinige Eigentum des Verkäufers. Der Käufer 
verpflichtet sich ausdrücklich, keine der vorstehend genannten Informationen ohne die vorherige schrift-
liche Genehmigung des Verkäufers zu vervielfältigen oder weiterzugeben. 

http://www.meccalte.com/
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12. SOFORTIGE BEENDIGUNG 

12.1. Unbeschadet anderer Bestimmungen dieser Bedingungen ist der Verkäufer berechtigt, den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung per schriftlicher Kündigungsnachricht an den Käufer zu beendigen, wenn jegliches 
der in nachstehender Ziffer 12.2 genannten Ereignisse eintritt. 

12.2. Die für eine Beendigung gemäß Ziffer 12.1 relevanten Ereignisse sind: 

(i) der Käufer zahlt eine Rechnung des Verkäufers nicht innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach 
dem darin angegebenen Zahlungsziel; 

(ii) der Käufer verwendet die Produkte nicht gemäß den im Vertrag dargelegten oder vom 
Verkäufer gegebenen Anweisungen und verursacht dadurch direkt oder indirekt Sach- und/oder 
Personenschäden; 

(iii) der Käufer verletzt die in Ziffer 1.5 dargelegten Bestimmungen; 

(iv) der Käufer verletzt die in Ziffer 11 dargelegten Bestimmungen; 

(v) der Käufer setzt die Zahlung seiner Schulden aus oder droht dies an, er ist nicht in der Lage, 
seine Schulden bei Fälligkeit zu zahlen, er räumt ein, dass er nicht in der Lage ist, seine 
Schulden zu zahlen, oder er gilt (wenn er eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder ein 
anderes Unternehmen ist) als nicht in der Lage zur Zahlung seiner Schulden; 

(vi) der Käufer ist Gegenstand eines Insolvenzantrags oder -beschlusses; 

(vii) ein Gläubiger des Käufers pfändet (attacks) einige oder alle Vermögenswerte des Käufers oder 
nimmt dieselben in Besitz, oder es wird eine Pfändung, eine Zwangsvollstreckung, eine 
Beschlagnahme oder ein anderes vergleichbares Verfahren eingeleitet oder vollstreckt und 
nicht innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen wieder eingestellt; 

(viii) der Käufer setzt seine Geschäftstätigkeit ganz oder zu einem wesentlichen Teil aus, stellt seine 
Geschäftstätigkeit ganz oder zu einem wesentlichen Teil ein oder es droht ein solcher Vorgang; 

(ix) die finanzielle Lage des Käufers verschlechtert sich soweit, dass nach Ansicht des Verkäufers 
die Fähigkeit des Käufers zur ausreichenden Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag 
gefährdet ist. 

12.3. Ohne Einschränkung anderer Rechte oder Rechtsbehelfe darf der Verkäufer die Lieferung der Produkte 
im Rahmen des Vertrages oder einer anderen Auftragsvereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer 
aussetzen, wenn der Käufer Gegenstand eines der in den Ziffern 12.2. (i) bis 12.2. (ix) genannten 
Ereignisses ist oder der Verkäufer nach billigem Ermessen davon ausgeht, dass der Käufer in Kürze 
Gegenstand eines dieser Ereignisse sein wird. 

12.4. Bei Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, hat der Käufer dem Verkäufer umgehend 
alle ausstehenden unbezahlten Rechnungen des Verkäufers zuzüglich (eventuell fälliger) Zinsen zu 
zahlen. 

12.5. Die Beendigung des Vertrages berührt ungeachtet ihres Zustandekommens nicht die zum 
Beendigungszeitpunkt bestehenden Rechte, Rechtsbehelfe, Rechtsmittel, Verpflichtungen und Verbind-
lichkeiten der Parteien. 

12.6. Bestimmungen, die ausdrücklich oder stillschweigend auch nach Beendigung des Vertrages fortgelten, 
bleiben vollumfänglich in Kraft und wirksam. 

 

13. UNGÜLTIGKEIT / UNWIRKSAMKEIT 

13.1. Falls eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen ungültig oder unwirksam sind, berührt dies 
nicht die volle Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen, während jede 
ungültige oder unwirksame Bestimmung als nicht anwendbar zu betrachten ist. 

 

14. ETHIK-KODEX – GESETZESDEKRET NR. 231/2001 

14.1. Der Käufer verpflichtet sich, die ethischen Verhaltensgrundsätze zu beachten, die die Unternehmens-
gruppe des Verkäufers in ihrem Ethik-Kodex auf der Website www.meccalte.it dargelegt hat, der Käufer 
bestätigt, dass er diesen Kodex gelesen hat und dieser ein wesentlichen Bestandteil des Vertrages ist, 
der Käufer verpflichtet sich, zu veranlassen, dass auch seine Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, lei-
tenden Angestellten, Berater, Mitarbeiter, Angestellten und Subunternehmer den Kodex beachten, und 
der Käufer verpflichtet sich, seine Geschäfte so zu führen, dass sie keine Straftat im Sinne des italien-
ischen Gesetzesdekrets Nr. 231/2001, oder EU ähnlichem Gesetz,  darstellen. Jede Handlung oder 
jedes Verhalten des Käufers, das nicht den Bestimmungen des Ethik-Kodex des Verkäufers und/oder 
des Gesetzesdekrets Nr. 231/2001 entspricht, berechtigt Verkäufer unbeschadet des Rechts auf Forder-
ung von Ersatz für ihm entstandene Schäden, alle Beziehungen zum Käufer mit sofortiger Wirkung zu 
beendigen. 

 

http://www.meccalte.it/
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15. RECHT UND GERICHTSSTAND 

15.1. Für den Verkauf der Produkte vom Verkäufer an den Käufer, alle Verträge und diese Bedingungen gilt 
das Recht von Italien. Für alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit diesen Bedingungen und/oder 
einem Vertrag sind allein die Gericht von Vicenza (Italien) zuständig. 
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